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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2022 Ausgegeben am 18. März 2022 Teil I 

26. Bundesgesetz: Änderung des Umweltförderungsgesetzes 

 (NR: GP XXVII RV 1328 AB 1358 S. 141. BR: AB 10891 S. 938.) 

26. Bundesgesetz, mit dem das Umweltförderungsgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Umweltförderungsgesetz, BGBl. Nr. 185/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 202/2021, wird wie folgt geändert: 

1. Der Titel lautet: 

„Bundesgesetz über die Förderung von Maßnahmen in den Bereichen der 
Wasserwirtschaft, der Umwelt, der Altlastensanierung des Flächenrecyclings, der 
Biodiversität und zum Schutz der Umwelt im Ausland sowie über das österreichische 
JI/CDM-Programm für den Klimaschutz (Umweltförderungsgesetz – UFG)“ 

2. Im Einleitungsteil des § 1 entfällt der Doppelpunkt. 

3. In § 1 Z 1 wird das Wort „Schutz“ durch die Wortfolge „der Schutz“ und der Strichpunkt am Ende der 
Ziffer durch einen Beistrich ersetzt. 

4. § 1 Z 2 lautet: 

 „2. der Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit durch einen effizienten Einsatz von 
Energie und Ressourcen, durch Steigerung des Anteils von erneuerbaren Energieträgern oder 
biogenen Rohstoffen sowie durch andere Maßnahmen zur Reduktion von Belastungen in Form 
von sonstigen Treibhausgasemissionen, umweltbelastenden Emissionen oder Abfällen 
(Umweltförderung im Inland),“ 

5. In § 1 Z 3 wird das Wort „Schutz“ durch die Wortfolge „der Schutz“, das Wort 
„gemeinschaftsrechtlicher“ durch das Wort „unionsrechtlicher“ und der Strichpunkt am Ende der Ziffer 
durch einen Beistrich ersetzt; die Wortfolge „materielle und immaterielle Leistungen bei“ entfällt. 

6. In § 1 Z 4 wird das Wort „Schutz“ durch die Wortfolge „der Schutz“ und der Ausdruck 
„(Altlastensanierung).“ durch die Wortfolge „sowie durch Maßnahmen zur Nachnutzung von Standorten 
in Ortsgebieten (Altlastensanierung und Flächenrecycling) und“ ersetzt. 

7. Dem § 1 wird folgende Z 5 angefügt: 

 „5. der Schutz der Umwelt durch Maßnahmen zum Schutz, Wiederherstellung und Erhalt der 
Biodiversität in Umsetzung der österreichischen Biodiversitäts-Strategie in Ergänzung zu den 
Maßnahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union und des 
Waldfondsgesetzes, BGBl. I Nr. 91/2020, (Biodiversitätsfonds).“ 

8. In § 2 Abs. 2 wird im ersten Satz nach dem Wort „Umweltschutz“ die Wortfolge „im Sinne der in § 1 
genannten Zielsetzungen, im Besonderen an der Transformation der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität 
und Kreislaufwirtschaft“, eingefügt. 

9. In § 2 Abs. 2 wird im zweiten Satz das Wort „Umwelt“ durch die Wortfolge „genannten Zielsetzungen“ 
und die Wortfolge „Umweltbelastungen sowie“ durch den Ausdruck „Umweltbelastungen,“ ersetzt sowie 
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nach dem Wort „Technologien“ die Wortfolge „sowie die Abfederung der mit dem Einsatz dieser 
Technologien verbundenen erhöhten Kosten“ eingefügt. 

10. Dem § 3 Abs. 2 werden folgende Sätze angefügt: 

„Davon unberührt bleibt die vollständige Übernahme des Fördervertrages oder der Eintritt in den 
Fördervertrag durch eine oder mehrere Rechtspersonen. Haftungen können in geeigneten Fällen nach 
Maßgabe der in den Richtlinien gemäß § 6 Abs. 4 zu treffenden Regelungen abgetreten werden.“ 

11. In § 3 Abs. 3 wird im ersten Satz die Wortfolge „die gemäß § 11 betraute Abwicklungsstelle“ durch 
die Wortfolge „die jeweils zuständige Abwicklungsstelle“ ersetzt; es entfallen der zweite und der dritte 
Satz. 

12. § 5 lautet: 

„§ 5. Zur Erreichung der Ziele dieses Bundesgesetzes können 

 1. Förderungen in Form von 

 a) Finanzierungs- oder Investitionszuschüssen und 

 b) sonstigen Zuschüssen für laufende Kosten im Rahmen der Umweltförderung im Inland gemäß 
§ 24 Abs. 1 Z 8, für laufende Altlastensanierungs- oder sicherungsmaßnahmen gemäß § 30 
Z 1 und 3 und für Maßnahmen im Rahmen des Biodiversitätsfonds 

gewährt, 

 2. Haftungen für Energie-Contracting-Projekte gemäß § 6 Abs. 4 eingegangen sowie 

 3. Ansprüche auf Emissionsreduktionseinheiten gemäß §§ 35 bis 47 angekauft 

werden.“ 

13. Die Überschrift zu § 6 lautet: 

„Nationale Mittel“ 

14. In § 6 erhalten die Abs. 1 und 1a die Bezeichnungen „(1a)“ und „(1b)“; vor dem Abs. 1a wird 
folgender Abs. 1 eingefügt: 

„(1) Für den Einsatz nationaler Mittel gelten die in den folgenden Absätzen getroffenen 
Regelungen.“ 

15. In § 6 Abs. 1a wird in Z 3 der Klammerausdruck „(§§ 29ff)“ durch den Klammerausdruck „(§§ 29 
und 30)“ sowie der Punkt am Ende Z 5 durch einen Strichpunkt ersetzt; folgende Z 6 wird angefügt: 

 „6. für Zwecke des Biodiversitätsfonds aus Bundesmitteln nach Maßgabe der für diese Zwecke im 
Rahmen des jeweiligen Bundesfinanzgesetzes verfügbaren Förderungsmittel, wobei die in einem 
Jahr nicht ausgeschöpften Mitteln in den Folgejahren eingesetzt werden können.“ 

16. In § 6 Abs. 1b wird in Z 3 der Klammerausdruck „(§§ 29ff)“ durch den Klammerausdruck „(§§ 29 
und 30)“ sowie der Punkt am Ende Z 5 durch einen Strichpunkt ersetzt; folgende Z 6 wird angefügt: 

 „6. für Zwecke des Biodiversitätsfonds aus Bundesmitteln nach Maßgabe der für diese Zwecke im 
Rahmen des jeweiligen Bundesfinanzgesetzes verfügbaren Mittel, wobei die in einem Jahr nicht 
ausgeschöpften Mitteln in den Folgejahren eingesetzt werden können.“ 

17. In § 6 Abs. 3 wird in Z 2 das Zitat „§ 24 Z 4 und 5“ durch das Zitat „§ 24 Abs. 1 Z 7 lit. b“ ersetzt und 
in Z 3 nach der Wortfolge „§ 30 Z 3 und 4“ die Wortfolge „ , § 30a Z 1 und 2“ eingefügt; der Punkt am 
Ende der Z 5 wird durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 6 angefügt: 

 „6. Aufträge zur Durchführung von Maßnahmen gemäß § 48e.“ 

18. In § 6 entfällt der bisherige Abs. 4; Abs. 5 erhält die Bezeichnung „(4)“ und es wird der fünfte Satz 
durch folgende Sätze ersetzt: 

„Abweichend von § 12 Abs. 2 erfolgt die Befassung der Kommission in Angelegenheiten der 
Umweltförderung im Inland bezüglich der vertraglichen Übernahme von Haftungen in sinngemäßer 
Anwendung des § 11 Abs. 3 Z 5. Im Übrigen gelten die Verfahrensregeln gemäß § 12, soweit in diesem 
Gesetz nicht anderes bestimmt ist, sinngemäß.“ 
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19. Nach § 6 wird folgender § 6a samt Überschrift eingefügt: 

„Europäische Mittel 

§ 6a. Für Förderungen nach diesem Bundesgesetz kann die Bundesministerin für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, in Angelegenheiten der Wasserwirtschaft 
jedoch die Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, ungeachtet des Einsatzes 
nationaler Mittel auch Europäische Mittel heranziehen. Dabei gilt Folgendes: 

 1. Für die im Österreichischen Aufbau- und Resilienzplan 2020 – 2026 (ÖARP) festgelegten 
Investitionen der Kreislaufwirtschaft (§ 24 Abs. 1 Z 3 und § 24 Abs. 1 Z 8) sowie Investitionen 
des Flächenrecylings (§ 30a) hat die Bedeckung der Förderungen und Aufträge, einschließlich 
deren Abwicklung, ausschließlich aus den für diese Zwecke vorgesehenen Mittel des 
Europäischen Wiederaufbaufonds zu erfolgen; soweit diese Förderungen und Aufträge im 
Rahmen der Umweltförderung im Inland abgewickelt werden, werden diese nicht in die 
Zusagerahmen gemäß (§ 6 Abs. 2f Z 1a) eingerechnet. 

 2. Die im ÖARP festgelegten Förderungen und Aufträge von Investitionen betreffend den Umstieg 
auf klimafreundliche Heizungen werden in den gemäß § 6 Abs. 2f Z 1b festgelegten 
Zusagerahmen eingerechnet. 

 3. Für die sonstigen im ÖARP oder in Programmen anderer Europäischer 
Finanzierungsmechanismen festgelegten Investitionen gemäß dem 3. und 5b. Abschnitt hat die 
Bedeckung der Förderungen und Aufträge, einschließlich deren Abwicklung, aus den für diese 
Zwecke vorgesehenen Mittel des Europäischen Wiederaufbaufonds oder der sonstigen 
Europäischen Finanzierungsmechanismen zu erfolgen, wobei keine Einrechnung in die 
Zusagerahmen und Unterstützungsvolumina gemäß § 6 Abs. 2f erfolgt und die Mittel gemäß § 6 
Abs. 1a Z 2 und § 6 Abs. 1b Z 2 nicht reduziert werden.“ 

20. In § 7 wird in der Z 3 die Wortfolge „der Altlastensanierung“ durch die Wortfolge „der 
Altlastensanierung und des Flächenrecyclings“ ersetzt; der Punkt am Ende der Z 4 wird durch einen 
Strichpunkt ersetzt; folgende Z 5 wird angefügt: 

 „5. Kommission in Angelegenheiten des Biodiversitätsfonds.“ 

21. Dem § 9 Abs. 2 werden folgende Sätze angefügt: 

„Die Kommissionen tagen in Sitzungen an einem vorgegebenen Ort oder in Form von Videokonferenzen. 
Die jeweilige Kommission kann für einzelne Kommissionsaufgaben die Herbeiführung einer 
Kommissionsempfehlung auch im Umlaufverfahren festlegen oder in Fällen, in denen eine Behandlung 
innerhalb der Kommission aufgrund der Eindeutigkeit der Förderungsfähigkeit nicht notwendig erscheint, 
auf eine Befassung im Vorfeld der Förderentscheidung verzichten. Zur Vorbereitung der Empfehlungen 
der Kommission können von dieser auch Arbeitsgruppen eingerichtet werden.“ 

22. In § 9 Abs. 4 wird die Wortfolge „Die Empfehlungen“ durch die Wortfolge „Empfehlungen und 
sonstige Beschlüsse“ eingefügt und das Wort „Anwesenheit“ durch das Wort „Stimmabgabe“ ersetzt; der 
dritte Satz entfällt. 

23. In § 10 Abs. 4 wird die Wortfolge „ein als solches bezeichnetes Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, 
das“ durch die Wortfolge „Daten oder Informationen, die“ und das Wort „ist“ durch das Wort „sind“ 
ersetzt; es wird folgender Satz angefügt: 

„Dies gilt nicht für Daten oder Informationen, die aufgrund der Wahrnehmung der nach diesem 
Bundesgesetz übertragenen Aufgaben oder die mit Zustimmung des Förderwerbers veröffentlicht werden 
können.“ 

24. In § 11 Abs. 1 wird das Zitat „§ 6 Abs. 5“ durch das Zitat „§ 6 Abs. 4“ ersetzt; nach § 11 wird 
folgender § 11a samt Überschrift eingefügt: 

„Datenabfrage für die Abwicklung des Unterstützungsvolumens 

§ 11a. Im Zuge der Abwicklung des Unterstützungsvolumen gemäß § 6 Abs. 2f Z 1c UFG sind die 
Länder berechtigt, folgende Daten des Förderungswerbers sowie der im gemeinsamen Haushalt lebenden 
Personen 

 1. im Zentralen Melderegister im Wege einer Verknüpfungsanfrage im Sinne des § 16a Abs. 3 
Meldegesetz 1991, BGBl. Nr. 9/1992, 

 a) Familien- und Vorname, 

 b) Geburtsdatum, 
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 c) Familienstand und 

 d) Wohnsitzdaten und Adressdaten sowie 

 2. in der Transparenzdatenbank im Sinne des § 17 und § 32 Abs. 6 des Bundesgesetzes über eine 
Transparenzdatenbank, BGBl. I Nr. 99/2012, und sowie in der Datenbank „Auskunftserteilung an 
Justiz- und Verwaltungsbehörden WEB-Anwendung“ des Dachverbands der 
Sozialversicherungsträger: 

 a) Einkommen gemäß § 2 Abs. 2 Einkommenssteuergesetz 1988, BGBl Nr. 400/1988, 

 b) wiederkehrende Leistungen aus der gesetzlichen Sozialversicherung und der 
Arbeitslosenversicherung sowie diesen vergleichbare Leistungen, 

 c) Bezüge nach den bezügerechtlichen Vorschriften 

abzufragen und zu verarbeiten., wenn diese Daten verfügbar sind und zur Feststellung der 
Förderungswürdigkeit eines Förderungswerbers oder zur Überprüfung der Voraussetzungen für die 
Gewährung von Förderungen aus dem Unterstützungsvolumen oder für allfällige Rückforderungen 
erforderlich sind.“ 

25. In § 12 Abs. 2 wird im ersten Satz nach der Wortfolge „zu prüfen und“ die Wortfolge „– vorbehaltlich 
eines Befassungsverzichtes gemäß § 9 Abs. 2 –“ eingefügt; im zweiten Satz wird nach der Wortfolge 
„Vom Förderungswerber ist“ die Wortfolge „in jenen Fällen, in denen die Abwicklungsstelle zu einem 
vom Förderungsansuchen abweichenden Förderungsvorschlag kommt,“ eingefügt. 

26. In § 12 Abs. 8 Z 2 entfällt die Wortfolge „und 5“ und es wird nach der Wortfolge „§ 30 Z 3 und 4,“ die 
Wortfolge „§ 30a Z 1 und 2,“ eingefügt sowie die Wortfolge „§ 33a und“ durch die Wortfolge „§ 33a und 
§ 48e sowie“ ersetzt. 

27. In § 13 Abs. 5 wird das Wort „und“ am Ende der Z 1 durch einen Beistrich ersetzt; der Z 2 wird das 
Wort „und“ angefügt; nach der Z 2 wird folgende Z 3 eingefügt: 

 „3. mit der Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus hinsichtlich der 
Richtlinien nach Abs. 2 betreffend den Biodiversitätsfonds zur Festlegung der 
Förderungsgegenstände, die überwiegend land- und forstwirtschaftliche Belange zum Inhalt 
haben,“ 

28. § 23 Abs. 1 erster Satz lautet: 

„Im Hinblick auf die Erreichung der Zielsetzung gemäß § 1 Z 2 soll mit der Umweltförderung im Inland 
die Verwirklichung von Maßnahmen angestrebt werden, die 

 1. zu einem effizienten Einsatz von Energie oder Ressourcen unter Bedachtnahme auf die 
Europäischen Abfallhierarchie (Kreislaufwirtschaft) führen, 

 2. zu einem Einsatz oder zum Umstieg auf erneuerbare Energieträger oder biogenen Rohstoffe 
(Bioökonomie) führen, 

 3. zu einer größtmöglichen Verminderung von (sonstigen) Treibhausgasemissionen oder 
umweltbelastenden Emissionen führen oder 

 4. den Ausbau und die Dekarbonisierung von Fernwärme- und Fernkältesysteme vorantreiben und 
damit – unter Einrechnung von Abwärme im Sinne von § 5 Abs. 1 Z 1 des Erneuerbaren-
Ausbau-Gesetzes, BGBl. I Nr. 150/2021, – einen Beitrag zur Steigerung des jährlichen Anteils 
des Einsatzes der erneuerbaren Energieträger in der Fernwärme und -kälte im Ausmaß von 
mindestens 1,5 vH leisten sowie zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2040 beitragen.“ 

29. In § 23 Abs. 1 wird im zweiten Satz nach dem Wort „Klimaneutralität“ die Wortfolge „und der 
Kreislaufwirtschaft und für einen umfassenden Umweltschutz“ sowie nach dem Wort 
„Wirtschaftssystems“ die Wortfolge „und zur Vermeidung und Reduktion von Umweltbelastungen“ 
eingefügt. 

30. § 24 Abs. 1 lautet: 

„(1) Es können gefördert werden 

 1. Investitionen 

 a) zum effizienten Einsatz von Energie, 

 b) zur Erzeugung und zum effizienten Einsatz erneuerbarer Energieträger in ortsfesten oder 
mobilen Anlagen sowie in betrieblichen Mobilitäts- oder Verkehrsmaßnahmen, 

 c) zum Ausbau von Fernwärmeleitungs- und Fernkälteleitungssystemen einschließlich der damit 
verbundenen Infrastrukturanlagen und -leitungen, die – unter Einrechnung von industrieller 


